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Das können z. B. auch M itarbeiter der technischen Überwachung sein, 
wenn sie aufgrund entsprechender Vorschriften eigene V erantw ortung 
bei der A bnahm e von Erzeugnissen tragen. Das ist stets im  konkreten 
Fall zu prüfen.

3. Der T äter muß Erzeugnisse hersteilen lassen, abnehm en, ausliefern 
oder A rbeiten leisten oder abnehm en, ohne daß die Gebrauchs

sicherheit solcher Erzeugnisse oder bearbeite ter G egenstände gew ähr
leistet wird.

Durch diese Handlung m uß eine unm ittelbare G efahr für das Leben 
und die G esundheit von Menschen trotz ordnungsgem äßen Umganges 
m it diesen Erzeugnissen ein treten  (vgl. § 186 Anm. 2).

Zwischen der H andlung des Täters und dem  E in tritt der unm ittel
baren  G efahr muß K ausalzusam m enhang bestehen.

Der Begriff Erzeugnisse e rfaß t neben N euanfertigungen, h ie r vor allem  
aus der Produktionssphäre, auch bereits in  Gebrauch befindliche Gegen
stände, die in R eparatur- oder D ienstleistungsbetrieben bearbeite t w urden.

4. Die strafrechtliche V erantw ortlichkeit beschränkt sich auf vorsätz
liches Handeln. Der Vorsatz m uß sich auf a lle  objektiven T at

bestandsm erkm ale erstrecken, z. B. au f die V erletzung bestim m ter Rechts
pflichten und die Tatsache, daß die G ebrauchssicherheit solcher Erzeug
nisse oder bearbeite ter G egenstände nicht gew ährleistet w ird.

Der Vorsatz erstreckt sich aber auch auf die dadurch herbeigeführte 
unm ittelbare G efahr fü r das Leben und die G esundheit von Menschen. 
Der T äter braucht die H erbeiführung einer solchen G efahr nicht anzu
streben, bedingter Vorsatz (§ 6 Abs. 2) genügt. Fahrlässiges H andeln be
gründet dagegen keine strafrechtliche V erantw ortlichkeit nach § 194.

§ 195
Gefährdung der Bausicherheit

(1) Wer vorsätzlich als Verantwortlicher im Bauwesen un
ter Verletzung seiner Rechtspflichten gegen baurechtliche oder 
bautechnische Bestimmungen verstößt und dadurch fahrlässig 
eine Gemeingefahr verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung be
straft.

(2) Verantwortliche im Bauwesen im Sinne dieses Gesetzes 
sind Projektanten, Bauauftragnehmer sowie Verantwortliche 
für die Fertigung von Baustoffen und Bauelementen oder für 
den Abbruch eines Bauwerkes oder die von diesen mit der 
Leitung oder Beaufsichtigung derartiger Arbeiten beauftrag
ten Personen.


